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Gemeinde-Ordnung
für die

JüdischenEinwohner

und ihres Gebiets.

Rostock.
DruckvonAdler'sErben.

1886.



Air Friedrich Franz
von Gottes Gnaöen GvoßHerzog von Wecktenöuvg,

Jürst zu Wenden, Schwedin und Waheburig,
auch Gvaf zu Schwerin, der Lande Wostock

und Stargard Kerr etc.

2T()itn hiermit kundund zu wissen,das;Wir nachAn¬
hörungdesMagistratszuRostockdieGemeinde-Ordnungfür die
jüdischenEinwohnerderStadt Rostockund ihresGebiets,wie
solchein 36 ParagraphenUns vorgelegtundhier angeheftetist,
ihrem ganzenInhalte nachkraft diesesLandesherrlichbestätiget
haben,mit demAnfügen,das;die in 8 10 snd ckunde und in
§ 19 sub 1 in AussichtgenommenenRegulative,betretenddas
Begräbnißwesenund die Schule,UnsererBestätigungbedürfen,
übrigensmit demVorbehaltebeliebigerAbänderungodergänz¬
licherWiederaufhebungdieserGemeinde-Ordnung,auch jedem
Dritten an seinemwohlerworbenenRechteunschädlich.

UrkundlichunterUnseremGroßherzoglichenJnsiegel.
GegebendurchUnserMinisterium,Abtheilungfür geistliche

Angelegenheiten.
Schwerin,am5. Mai 1886.

Ad mandatumSerenissimispeciale.
Bucht«.

LandesherrlicheBestätigung
derGemeinde-Ordnung

für diejüdischenEinwohnerderStadtRostock
undihresGebiets.



1. Von derBildung derGemeinde.
8 1.

Die jüdischenEinwohnerderStadt Rostockund ihresGe¬
bietesbildenin Bezugauf dieAngelegenheitendesRituals in-
nnd außerhalbder Synagoge,sowieauf das Religions-Schul¬
wesenund die Begräbniß-EinrichtungeneineGemeinde.Aus¬
schließlicherZweckderGemeindeist die gemeinsameHandhabung
der soebenbezeichnetenAngelegenheiten,sowiedie gemeinsame
llebertragungderdaraufzu machendenVerwendungen.

8 2.
MitgliederdieserGemeindesindalle jüdischenEinwohnerder

Stadt RostockundihresGebiets.
Die MitgliedschaftNeuzuziehenderbeginntmit demersten

Tagedesauf denZuzugfolgendenMonats.
Stimmberechtigtin Gemeindesachensindjedochnurdiejenigen

männlichenundvolljährigenGemeindemitglieder,tvelchesichin der
Stadt RostockoderderenGebietniedergelassenhabenund ent¬
wedereineneigenenHerdbesitzenodereinselbstständigesGeschäft
betreibenodervon ihrenRentenleben,unddiejenigenvolljährigen
männlichen,in abhängigerStellung lebendenGemeindemitglieder,
welchezu einemJahresbeiträgevon mindestens30 Mark ein¬
geschätztsind undmindestenszweiJahre langununterbrochenin
derStadt RostockoderderenGebietgewohnthaben.

Von derStimmberechtigungsindausgeschlossen:
1. Personen,welchein FolgegerichtlicherAnordnungin
derVerfügungüberihr Vermögenbeschränktsind.

2.Personen,welchenin FolgerechtskräftigenErkenntnisses
diebürgerlichenEhrenrechteentzogensind,für dieDauer
derEntziehung.
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3. Personen,gegenwelchedasHauptverfahrenwegeneines
Verbrechenseröffnetist.

4. Personen,welchevon deröffentlichenArmenverwaltung
Unterstützunggenießen,oderwelchewegenArmuthkeine
BeiträgezurGemeinde-Casseleisten,wofernnichtin dem
einenoderanderenFalle ein Gemeinde-Beschlußihnen
ausnahmsweisedasStimmrechteinräumt.

5. Die besoldetenGemeindebeamten.
6. Personen,von welchenGemeindebeitrügeim Wegeder
Zwangsvollstreckungnicht haben beigetriebenwerden
können,solange,bisdieRückständevollständigbezahltsind.

8 ll.
Der Gemeindewird eineobrigkeitlichePersonals Patron

zugeordnet,und wird dieGemeindein allen ihren Vermögens¬
undVerwaltungs-AngelegenheitenundRechtsverhältnissen,sowohl
gegenBehördenunddrittePersonen,als gegeneinzelneGemeinde-
MitgliederdurchdenPatron und denvon ihr zu erwählenden
Vorstandvertreten.

Die unmittelbareWirksamkeitder Gesammtheitstimm¬
berechtigterGemeinde-Mitgliederin Gemeinde-Angelegenheiten
bestimmtsichdurchdasjenige,was durchgegenwärtigeGemeinde-
OrdnungderBeschlicßungin denGemeinde-Versammlungen(§19)
ausdrücklichvorbehaltenist.

II. Vom Patron derGemeinde.
8 4.

Der Patron wird von EinemEhrbarenRathezu Rostock
unter thunlicherBerücksichtigungder Wünscheder jüdischen
Gemeindeaus seinerMitte ernannt.

DemPatron liegt es ob, dasWohl derGemeindein allen
Beziehungenwahrzunehmen,insbesonderehat derselbe:

a. die Äufrcchthaltungder Gemeinde-Ordnungund der
sonstigen,das GemeindcwcsenbetreffendenGesetzes-Vor-
schriftenzu überwachen;

b. dieAmtsthätigkeitderGemcindebeamtenunddieVerwal¬
tungdesGemeinde-Vermögenszu beaufsichtigen;

o. denGemeinde-Versammlungenbeizuwohnen,denEhren¬
vorsitzin denselbenzu führen,RuheundOrdnungans
rechtzu erhaltenunddasProtocollzu leiten;



d. Irrungen in Gemeinde- Angelegenheiten,welcheunter
Gemeinde-MitgliedernniemalsGegenstandeinesrichter¬
lichenVerfahrenswerdenkönnen,thunlichstbeizulegen;

«. dieGemeindebeschlüsse,sowieAuszügeausdenGemcindc-
büchernund Prvtoeollcn, nicht minder Berichteund
Eingabenan dieLandesregierungund sonstigeBehörden
durchseineMitunterschriftzu beglaubigen.

8 5.
Die aus derGemeinde-Cassezu zahlendeRemunerationdes

Patrons ist zu 45 Mark jährlichfestgestellt.

III. VomVorstände.
8 6.

Der Vorstandbestehtans einemVorsitzenden,einemRcch-
nungsführcrundeinemSchriftführer. Es sinddiesEhrenämter,
für welcheeineRemunerationnicht gewährtwird. Erweisliche
Auslagenwerdenaus derGemeinde-Casseerstattet.

8 7.
Der Vorstandwird in einerGemeinde-Versammlungvon

denstimmberechtigtenMitgliedernaus derenMitte nachabsoluter
StimmenmehrheitderErschienenenerwählt, und zwar so, das;
zuerstderVorsitzende,daraufderRechnungsführerundschließlich
derSchriftführergewähltwerden.Für denFall, das;absolute
Stimmenmehrheitsichnicht sofortergiebt,ist einezweiteWahl
anzuordnen,bei welchernur dieBeiden,auf diebeiderersten
Abstimmungdie meistenStimmen gefallensind, zur Wahl
gelangen.Bei StimmengleichheitentscheidetderPatron zwischen
denBeiden,welchegleicheStimmenzahlhaben,dochstehtdem
Patron frei, dasLoos entscheidenzu lassen.

Die Mitglieder des Vorstandes,über derenWahl und
Beeidigungein Protocoll aufzunehmenist. habenden in der
AnlageA vorgeschriebenenEid zu vollziehen.

Die Wahl desVorstandeserfolgtauf dreiJahre,jedochmit
derMaßgabe,das;jedesJahr einMitgliedausscheidet.

Das zum erstenMale und das zum zweitenMale aus¬
scheidendeVorstands-Mitgliedwird durchdas Loos bestimmt;
jedochnimmt beimzweitenMale an derAusloosungnichtdas-
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jenigeMitglied Theil, welchesan dieStelle des zuerstAus¬
geschiedenengetretenist.

Jährlich gegenZeit desAblaufsderWahlperiodedesdem¬
nächstausscheidendenMitgliedesist eineneueWahl desselbenzu
beschaffen.

Verliert einMitglieddesVorstandesdieStimmberechtigung
als Gemeinde-Mitglied,so scheidetdasselbevon selbstaus dem
Vorständeaus.

Das freiwillige Ausscheideneines Vorstands-Mitgliedes
bedarfderZustimmungderGemeinde.

8 8.
In denVorstandkönnennur unbescholtene,stimmberechtigte

Gemeinde-Mitglieder,welchezur Gemeinde-Cassebeitragenund
mindestensein Jahr der hiesigenGemeindeangehörthaben,
gewähltwerden. Verwandteund Verschwägerteauf- und ab¬
steigenderLinie, sowieSeitenverwandtcbis zum zweitenGrade
dürfennichtgleichzeitigim Vorständefein.

Die AnnahmederWahl dürfennur ablehnen:
a. Aerzte;
b. über60 Jahrealte oderkränklichePersonen;
o. dieMitgliederdesjüdischenObcrraths;
ä. dieaustretendenMitgliederdesVorstandes.

8 9.
Der VorstandbetreibtseineGeschäftecollegialischmit) hat

sämmtlicheAngelegenheitenderGemeindezu verwaltenundletztere
unterZutritt desPatrons in allenBeziehungengerichtlichund
außergerichtlichzu vertreten.

Auchdarf er, wennGefahrim Verzügeist, in denjenigen
Angelegenheiten,welchenach§ 19 Nris. 1 und 6 sonstzur
BeschlußnahmederGemeindestehen,provisorischunterZustimmung
des Patrons die geeignetenMaßregelnergreifen,muß aber
thunlichstsofortdieGenehmigungderGemeindeveranlassen.

8 >0.
DemVorsitzendeninsbesondereliegt ob:
a. für dieAufrechterhaltungder äußerenOrdnungin der
ShnagogeSorge zu tragen, wobeiihn in seinerAb¬
wesenheiteinesder anderenMitgliederdesVorstandes
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event, ein zu substituirendesGemeinde-Mitgliedver¬
tretenkann;

b. dahinzu sehen,daß diePlätzein derSynagogeoder
beziehungsiveisedemBetlocalenummerirtund in derArt
reihefolgendvertheiltwerden,sowiedie Mitgliederder
GemeindedieMitgliedschafterlangt haben,fernerdaß
auch in gleicherWeisemit demsogenanntenAufrufen
oderVortretenzur heiligenThora verfahrenwerde;

c. daßdieFrauenstellenebenfallsreihefolgendin derArt
vertheiltwerden,wie dieFrauenin dieGemeindeein¬
getretensind;

d. die erforderlichenAnordnungenbei Leichenbegängnissen
in Gemäßheiteinesvon der Gemeindezu erlassenden
Regulativszu treffen;

o. dieOberaufsichtüberdie Gemeindeschulein Gemäßheit
derzu erlassendenSchulordnungzu führen:

f. dieBelegung,KündigungundEinziehungvonCapitalien
in GemäßheitderBeschlüssedesVorstandesundunter
ZustimmungdesPatronszu bewirken;

g. die an die Gemeindeoder den Vorstandgerichteten
SchreibenundVortrügeentgegenzunehmen.

8 U.
Der Rechnungsführer,welcherSitz und Stimme im Vor¬

standhat, mußeineCautionvon 600 Mark bestellen,wennihn
nichteinBeschlußderGemeindeunddesPatronsdavonbefreit.

Derselbehat nachschriftlicherAnweisungdesVorsitzenden
dieEinnahmenderGemeindezu erheben,derenAusgabengleich¬
falls nachschriftlicherAnweisungdesVorsitzendenzu leistenund
überbeidesklareundordnungsmäßigeRechnungzu führen.

8 12.
Der gleichfallsstimmberechtigteSchriftführermuß:
a. in denGemeinde-VersammlungendasProtocollschreiben;
b. die erforderlichenschriftlichenAusfertigungender Be¬
schlüssedesVorstandesoderderGemeindebesorgen;

c. dasvon ihm zu führendeGemeindesiegelsorgfältigauf¬
bewahren,auchdie ActenundPapierederGemeinde,
welchewährendseinerAmtsführungseinerObhut an¬
vertrautsind,stetsin guterOrdnunghalten.
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§ 13.

Der Vorstandhält regelmäßigalle Vierteljahrbinnenacht
Tagen nachdemQuartalstageeineSitzungzur Berathungund
Erledigungder vorliegendenGemeinde-Angelegenheiten.Außer¬
ordentlicheSitzungenoder schriftlicheAbstimmungenkann der
VorsitzendeerforderlichenFalls veranlassen.

UeberdieVerhandlungenin denSitzungen,welchederVor¬
sitzendeleitet, ist ein Protocollaufzunehmenund von denAn¬
wesendenzu unterschreiben.

8 14.
Alle VorträgeundWillenserklärungendesVorstandessind

von dendrei Mitgliedernzu unterzeichnen.
JedesMitglied desVorstandesmußdenordentlichenund

außerordentlichenSitzungenbeiwohnen.In Behinderungsfällen
hat das betreffendeVorstandsmitgliedeinenStellvertreterzu
ernennen,dessenWahl derZustimmungder übrigenMitglieder
desVorstandesbedarf,event,von derEntscheidungdesPatrons
abhängigist.

Wer ohnetriftige Gründe, worüberim Streitfälle dem
Patron die Entscheidungzusteht,und ohneeinenStellvertreter
ernanntzu haben,in einerSitzungfehlt, verfällt in eineStrafe
von dreiMark.

8 15.
Zn denBeschlüssendesVorstandesist immer die Theil¬

nahmevon drei Personenerforderlich.Stimmenmehrheitent¬
scheidet.Falls sichmehrals zweiabweichendeAnsichtenbilden,
darf derVorsitzendedieAngelegenheitentwederan denPatron,
dessenVotum alsdannunbedingtmaßgebendist, oder an die
Gemeinde-Versammlungbringen.

8 16.
Der Vorstandist soberechtigtwieverpflichtet,dieGemeinde

beschlüssezurAusführungzubringenundetwarenitenteGemeinde-
MitgliederdurchdieunterZustimmungdesPatronsanzurufende
MitwirkungderObrigkeitzur Fügsamkeitanzuhalten.



IV. Von derEinnahme,Ausgabeund
Rechnungs-Ablegung.

8 17.
Durch dcn Vorstandwird unter ZuziehungdesPatrons

alljährlichein Voranschlagder muthmaßlichenEinnahmenund
Ausgaben,sowieeineUebersichtdesdurchBeiträgederGemeinde
aufzubringendenGeldbedarfsaufgemachtund derGemcinde-Ver-
sammlungzur Genehmigungvorgelegt.

Der VoranschlagumfaßtdasKalender-Jahrund ist jedes
Jahr umNeujahrfestzustellenundderdemnächstigcnRechnungs¬
führungzumGrundezu legen.Unvorhergesehene,nichtim Vor¬
anschlägeaufgeführteAusgabenin derHöhebis zu 30 Mark
dürfen vom Vorstände,unter einzuholenderGenehmigungdes
Patrons,gemachtwerden.Jedochbedürfenunvorhergesehene,die
vorbemerkteSumme übersteigendeGeldausgabcu,wenn nicht
Gefahr im Verzügeist (§ 9), der vorherigenZustimmungder
Gemeinde,welcheper Missivcvon denGemeiudcmitglicdcruein¬
geholtwerdenkaun.

Ein Beschlußkommtzu Staude, wenn mindestenszwei
Drittel aller vorhandenenstimmberechtigtenMitglieder überein¬
stimmendunterderMissiveVvtirt hat.

Ergebensich am Schlüssedes RechnungsjahresUeber-
schüsse,so ist davonein Betrag von mindestenszweihundert
Mark demvom VorständeverwaltetenShnagogenbaufondszu
überweisen,^bis dahin,daßdieGemeindeim Besitzeinereigenen
Synagogesichbefindet. BetragendieUebcrschüsscwenigerals
zweihundertMark, so fließensic ganzin diesenFonds. Ueber
diesenShnagogenbaufondsist, wie überallessonstigeGemeinde-
Vermögen,Rechnungzu führen.

8 18.
Die Prüfung der vorjährigenRechnunggeschiehtinnerhalb

0 WochennachNeujahr in einerGemeinde-Versammlung,nach¬
demdie Rechnungvon zwei von der Gemeinde-Versammlung
vorherzu RevisorenerwähltenGemeinde-Mitgliederngeprüftist,
und wird nacherstattetemBerichtderRevisorenbei befundener
RichtigkeitdemRechnungsführer,welchergleichzeitigmit der
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JahresrechiiungeinenStatusdesGemeindevermögensvorzulegen
hat, sofort zu Protocoll Dechargeertheilt. Ergebensichaber
Erinnerungengegendie vorgelegteRechnung,so hat der
Rechnungsführersichdarüberbinnen4 Wochenzu erklärenund
dieselben,so weit er sie anerkennt,binnengleicherFrist zu
erledigen,wozuer nachAblauf derFrist nöthigenFalls durch
sofortigeobrigkeitlicheVerfügungangehaltenwerdenkann.

UeberMvnituren, welcheder Rechnungsführerals richtig
nichtanerkennt,entscheidetim ReeurswegeE. E. Rath mit Vor¬
behaltweiterenReeursesan das GroßherzoglicheMinisterium,
Abtheilungfür geistlicheAngelegenheiten.

V. Bon dm Gemeinde-Nersammlungen.
8

DenGemeinde-Versammlungenbleibtvorbehalten:
1. Die Beschlußnahmeüberalle dasGemeindewesenberüh¬
rendengenerellenAnordnungenund Maßregeln,ins-
besondereauchdie Beschlußnahmeüber Cultus-, Be-
gräbniß-und Schul-Augelegenheiten,überetwaigeAb¬
änderungenoderErgänzungender Gemeinde-Ordnung,
fernerdieAnstellungund respKündigungderCultus-
beamten,sowiedieGenehmigungderBedingungenihrer
Anstellung.

2. Die Wahl desVorstandes.(8 7.)
Die GenehmigungdesjährlichenVoranschlages.(8 >7.)

4. Die Wahl von zweiRevisorenans ihrer Mitte zur
Prüfungder Jahresrechnung.<818;)

7).Die Rechnungsanfnahmeund die DechargedesRech¬
nungsführers.>8l 8.)

<>Tie Genehmigungzum Abschlußeinesdie Gemeinde
verbindendenVertragsundVergleichs»ndzurAnstellung
einerKlageoderzur Einlassungauf einesolche.

7. Die Genehmigungzur Aufnahmevon Anleihen,zum
Erwerb, zur Veräußerungoder Belastungund zum
Miethe»vonGrundstücken.

8 2o.
In der RegelsollenzweiGemeinde-Versammlungenstatt¬

finden,und zwar nachNeujahrund nachJohannis. Die Be¬



rufung derGemeinde-Versammlungenist SachedesVorstandes,
welchersichdarübervorgangigmit demPatron zu benehmenund
alle stimmberechtigtenGemeinde-MitgliedermindestensachtTage,
in dringendenFällen mindestensdreiTagevorherschriftlichein¬
zuladenhat.

8 21.
DasStimmrechtkannnur persönlichausgeübtwerden.Wer

ohne triftige Gründe,worüberder Vorstandmit demPatron
entscheidet,in einerGemeinde-Versammlungfehlt, in welcherüber
Gegenständedes§19 Nr. 7 verhandeltwerdensoll, verfällt in
eineStrafe von 2 Mark. DieseStrafandrohungmuß beider
EinladungzusolcherGcmcindc-Versammlnngausgesprochenwerden.

8 22.
Der VorsitzendedesVorstandesleitetunterEhrenvorsitzdes

PatronsdieVersammlungundbringtdiezubesprechendenAngelegen¬
heitenzumVortrag. BeiBeginnderVersammlungistdasProtocoll
der letztenGemeinde-Versammlungzu verlesen.JedesMitglied
kann nach Erschöpfungder Tagesordnungeine Gcmcinde-
Angelegenheitzur Besprechungbringen. DiejenigenGegenstände,
über welcheBeschlußgefaßtwerdensoll, müssenjedochbeider
Berufung der Gemeinde- Versammlungbekannt gemacht
wordensein.

BeschlüssewerdendurchabsoluteStimmenmehrheitgefaßt.
Bei Stimmengleichheitentscheidetder Patron. In denFällen
des§ 19 Nr. 7 ist eineMajorität von zweiDritteln derEr¬
schienenenzur Beschlußfassungerforderlichundmüssenaußerdem
die Hälfte der stimmberechtigtenGemeinde-Mitgliederanwesend
sein. Wennin derVersammlung,in welcherüberGegenstände
des§ 19 Nr. 7 hat Beschlußgefaßtwerdensolle»,nicht die
Hälfte der stimmberechtigtenGemeinde- Mitglieder anwesend
gewesenist, sokannderVorstandbinnenvier Wocheneineneue
Gemeinde-Versammlungberufen. In dieserVersammlungkann
überdiejenigenGegenstände,überwelchein dererstenVersamm¬
lung einBeschlußnichthat gefaßtwerdenkönnen,nunmehrmit
einerMajorität von zweiDritteln der erschienenenGemeinde
Mitgliederbeschlossenwerden.

Die gefaßtenBeschlüssesindauchfür dienichterscheinenden
Mitgliederverbindlich.
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§ 23.
Die Berufungder Gemeinde-Versammlungmuß innerhalb

4 Wochenerfolgen,wenn15stimmberechtigteGemeinde-Mitglieder
unterAngabedeszu verhandelndenGegenstandesschriftlichbeim
Vorständedaraufantragen.

8 24.
Ueberalle in derGemeinde-Versammlungzur Verhandlung

gebrachtenGegenständeund darauf gefaßtenBeschlüsseist ein
Protocollzu führen,welchesdurchdieUnterschriftdesPatrons
beglaubigtwird.

VI. Von denBeiträgen.
8 25.

Zu denBedürfnissendes GemeiudewesenshabenalleGe¬
meindeglieder,dieaus ihremErwerbe,ihremVermögenodersonst
ein Einkommengenießen,mithinauchWittwen,geschiedeneEhe¬
frauen und unverehelichteFrauen nachVerhältnißihres Ein¬
kommensundVermögensBeiträgezu leisten.

8 26.
SobalddieSummedeszu deckendenBedarfsfiir dasnächst

bevorstehendeRechnungsjahrermitteltworden,wird der aufzu¬
bringendeBedarfauf diebeitragspflichtigenGcmeindegliedervon
demPatron,demVorstandunddrei stimmberechtigtenGemeinde-
Bkitgliedern, welcheletzterevon derGemeindezu erwählensind,
nachMaßgabedesVermögensund Einkommensbei jedemEin¬
zelnenfestgestelltwerden.Zur Beschlußfassungist dieAnwesenheit
von mindestensfünf Mitgliedernder Schätzungs-Commission
erforderlich.

8 27.
Von neueintretendenGemeinde-Mitgliedernist die Bestim¬

mungdeslaufendenBeitragesbis zumnächstenRechnungsjahre
zunächstdurchSelbstschätzungderselbenzu versuchen,event,ist
der Beitrag durchdie im § 26 ausgeführteCommissionzu
bestimmen.

8 28.
Wer sichdurchdieBestimmungseinesBeitragesbeschwert

erachtet,hat sichinnerhalb14Tagemit seinerBeschwerdeanden
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Vorstandzuwenden,undsollalsdanneineSchätzungs-Revisions-
CommissioneineRevisionder Einschätzungvornehmen.Diese
Commissionbestehtaus den in § 26 gedachtenPersonenund
Z weiterenstimmberechtigtenGemeinde-Mitgliedern,welcheletzteren
von denBeschwerdeführendenzu wählensind. Jedochdürfen
nichtgewähltwerden:VerwandteundVerschwägertein auf- und
absteigenderLinie derBeschwerdeführenden,sowiesolchePersonen,
welchein geschäftlicherBeziehungmit denselbenin einemVertrags¬
verhältnissevon gewisserDauer, insbesondereals Principale,
Handelsgesellschafterunddergleichenmehr,stehen.Zur Beschluß¬
fassungist die Anwesenheitvon mindestens7 Mitgliedernder
Schätzungs-Revisions-Commissionerforderlich.

GegendieBestimmungderSchätzungs-Revisions-Commission
stehtdenEingeschätztenjedochnochdasRechtzu, sichinnerhalb
achtTage recurrirendan E. E. Rath zu wenden,gegendessen
Entscheidungin gleicherFrist einweitererRecursan dasGroß¬
herzoglicheMinisterium,Abtheilungfür geistlicheAngelegenheiten,
zulässigist.

Bis zur endlichenEntscheidungist jedochder von dev
Schätzungs- CommissionbestimmteBeitrag vorbehaltlichder
etwaigenRestitutionzu entrichten.

8 29.
Die conditionirendenGemeinde-Mitgliederhabeneinenjähr¬

lichen,von demVorstandenachMaßgabeihresEinkommenszu
bestimmendenBeitragzu zahlen,wogegendenselbenthunlichstein
Stand in derShnagogeangewiesenwird. GegendieBestimmung
desVorstandesist innerhalb8 TagenRecursan E. E Rath
statthaftmit VorbehaltweiterenRecursesan dasGroßherzogliche
Ministerium,Abtheilungfür geistlicheAngelegenheiten,in gleicher
Frist. Für dieBeiträgederconditionirendenGemeinde-Mitglieder
haftendieresp.Principale.

8 30.
DieBeiträgesämmtlicherGemeinde-Mitgliedersindin monat¬

lichenRatenpraenumerandozu erheben.

§ 31.
BefreitvonBeiträgensind:
!) besoldeteGemeindebeamte;
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2) Dienstboten;
3) LehrlingeundPersonen,die sichzum Besuchhiesiger

Lehranstaltenaufhalten.
8 32.

Die Verpflichtungzur Zahlung der laufendenBeitrüge
erlischtmit demAusscheidenaus demGemeinde-Verbände.

8 33
RückständigeBeitrügeund Strafgelderwerdengleichöffent¬

lichenAbgabenauf Antrag desVorstandesund auf Kostender
Säumigenobrigkeitlichim Wegeder Zwangsvollstreckungbci-
getrieben.

VII. Schlußbestirnmungm.
8 34.

In allenGemeinde-Versammlungendarf nur die deutsche
Sprachezur Anwendungkommen.

8 35.
BeschwerdendereinzelnenGemeindegliederüberVerfügungen

des Vorstandes,welchedurchVermittelungdesPatrons nicht
erledigtwerden,sind mit VorbehaltweiterenRecursesan das
GrvßherzoglichcMinisterium,Abtheilungfür geistlicheAngelegen¬
heiten,beiE. E. Rath anzubringen.

8 36.
Abänderungenund Ergänzungender Gemeinde-Ordnung

bedürfender landesherrlichenGenehmigung.

AnlageA.

Ich Endesunterschriebenergelobehiermit in Kraft eines
körperlichenEides,daßichdasmiranvertraueteAmtdesVorstehers
bei der hiesigenisraelitischenGemeinde,mit strengsterGewissen¬
haftigkeitund Unparteilichkeitverwaltenwill. So wahr mir
Gott helfe!
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